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Nr . 29 . 8 . April . 1843 .

Nro . 4,779 . Dem Vernehmen nach befaſſen ſich mehrere Buͤrgermeiſter mit dem Selbſt⸗Einzug
ſolcher Strafen , die ſie in ihrer Eigenſchaft als Orts - und Feldpolizeirichter erkennen .

Dies iſt nicht ihr Beruf , ſondern Sache des Gemeinderechners , wenn ihm das Einzugs⸗Regi⸗

ſter zugeſtellt worden iſt , dieſes Geſchaͤft zu beſorgen .
Ueber den Einzug der Ortspolizei - Strafen beſteht ſchon eine Einrichtung . Auf aͤhnliche Weiſe

findet man ſich veranlaßt , auch ruͤckſichtlich der Feldpolizei - Strafen und ihres Einzugs Fuͤrſorge
zu treffen .

Die Vorgeſetzten werden daher angewieſen , ein Buch , ganz ſo wie jenes fuͤr den Eintrag der

Ortspolizei⸗Strafen vorgeſchriebenes , auch für die Feldpolizei - Strafen anzulegen , und die erkannt

werdende Feldpolizei - Strafen , unter dem Tag , wo die Anzeige gemacht worden iſt , an welchem

auch der Eintrag geſchehen muß , dahin zu notiren .

Von dieſem muß jeden Monat der Auszug gemacht , und derſelbe dem Gemeinde - Rechner zuge⸗

ſendet werden , der in das Buch des Ortsvorgeſetzten den Empfang des Auszuges zu beſcheini —

gen hat .

Zu gleicher Zeit hat der Feldſchuͤtze auch ſeiner Seits , wie die Ortsdiener das ihrige , ein

Anzeigebuch zu fuͤhren, und die Entdeckungen von Feldfrevel dahin einzutragen . Dieſe dienen fuͤr

den Ortsvorgeſetzten als Notiz , von welchen der Eintrag in das Buch geſchehen muß . Die Num⸗

mern im Buch des Feldſchuͤtzen muͤſſen mit jenen in dem Buche des Ortsvorgeſetzten harmoniren ,

da wo nur ein Feldſchuͤtze angeſtellt iſt ; andernfalls ſind doppelte Nummern zu fuͤhren , jene der

Feldſchuͤtzen iſt beizubehalten , und hiezukommt noch die fortlaufende Nummer im Straf⸗Buche .

Dieſe Buͤcher ſind alle Vierteljahr hierher mit jenem des Feldſchuͤtzen zur Controle einzuſenden .

Am Schluſſe des Rechnungsjahrs kommen dieſelben an das Großh . Amtsreviſorat , damit dort

die Vergleichung mit den Eintraͤgen der Rechnung Statt finde .

Karlsruhe , den 15 . Maͤrz 1843 .

Großherzogliches Land⸗Amt .

v. Fiſcher .

Nro . 3,743 . Die Auszahlung der Lehrgelder - Unterſtuͤtzungen betr .

In Folge Erlaſſes Großh . Regierung des Mittelrheinkreiſes vom 20 . Febr . 1843 Nr . 5,798

wurde der den dieſſeitigen Amtsbezirks treffende Antheil am Averſum zu Lehrgelderunterſtuͤtzungen

fuͤr 1843 mit 9 fl . 42 kr. anher eingeſendet .
Saͤmmtliche Großh . Pfarraͤmter werden hiervon in Kenntniß geſetzt mit der Aufforderung , ihre

Antraͤge binnen 10 Tagen deßfalls gemeinſchaftlich mit den Ortsvorgeſetzten zu ſtellen , und unter

dem Bemerken , daß wenn dieſe Antraͤge um die angegebene Zeit dahier nicht eintreffen , alsdann

angenommen werden wird , daß gar kein Antrag auf Theilnahme an dieſem Fond gemacht werden

wolle .

Karlsruhe , den 14 . Maͤrz 1843 .

Großherzogliches Land⸗Amt .

v. Fiſcher .

( Anzeige . ) In Bezug auf den Erlaß von tav fuͤr die Feldſchuͤtzen anfertigen ließen und

8 35 . , 4 4
Großh . Landamte Nro . 4779 die Regiſter uͤber ſolche bei uns zu haben ſind .

Feldfrevel betr . zeigen wir hiermit den Herren Karlsruhe , den 4. April 1843 .

Ortsvorgeſetzten an daß wir bereits ſowohl Re⸗ Artiſtiſches Inſtitut
giſter fuͤr dieſelbe als auch Anzeigebuͤcher in oe⸗ 4 Gutſch & Rupp



( Karlsruhe . )

Bekanntmachung ,
die Eröffnung der Gr . Eiſenbahn betr .

Hoͤherer Ermächtigung zufolge findet die Eroͤffnung der
Großh . Eiſenbahn fuͤr den oͤffentlichen Dienſt auf der Strecke
zwiſchen Karlsruhe und Heidelberg Montag den 10. d. M.
ſtatt .

Die regelmaͤßigen täglichen Hauptkurſe ſind bis auf wei⸗
tere Beſtimmung in nachſtehender Weiſe regulirt , und wer —
den , nebſt den Lokalkurſen und den an einzelnen Tagen
ſtattfindenden außerordentlichen Fahrten , durch die betref —
fenden Eiſenbahnaͤmter noch weiter bekannt gemacht werden :

ö I. Zug Morgens . II . Zug Abends .
—w. - : — — — — — — —

Ankft . Abg . Ankft. [ Abg .
f

Kurs von St. ] M. St . M. St . M. St . M.
Karlst . n. Mannh .
Karlsruhe 5 —

Durlach . 5111
[ Weingarten . 71 26 0
Bruchſal . 2 71 45 5145

Langenbruͤcken 8 2 61 2
Wiesloch 812

Heidelberg 8 40 91A . 6＋EAANt 7

Friedrichsfeld . 91 18 18
Mannheim .

6. 33 74338

Kurs von
Mannh . n. Karlsr .

Mannheim I715 l
Friedrichsfeld 732 417

Heidelberg . 7 480 8 4 33 445
Wiesloch . . 4 5 8
Langenbruͤcken 8 46 27
P 9 6 5147
Weingarten . 94 2 663

Durlach . 9 37 fJ619
GKarlsruhe 91 4511 61 27

Der Transport auf der Bahnſtrecke zwiſchen Hei —
delberg und Karlsruhe bleibt bis zum 1. Mai d. J .
auf die Befoͤrderung von Perſonen und deren Gepaͤck be⸗
ſchränkt .

Karlsruhe , den 5. April 1843 .

Direktion der Großh . Bad . Poſten & Eiſenbahnen .
v. Mollenbec .

vdt . Koͤrber.

Privat - Anzeigen .
Karlsruhe .

Konzert⸗Anzeige .
In dem am Palmſonntag , d. 9 . d . M. ,

im Großh Hoftheater zum Beſten des Unter⸗
ſtuͤtzungsfonds fuͤr Wittwen und Waiſen der

Hofkapellmitglieder ſtaktfindenden großen Vo⸗
kal⸗ und Inſtrumental⸗Konzert werden

nachgenannte Tondichtungen vorgetragen :

Erſte Abtheilung .

Irdiſches und Göltliches im Menſchenleben .
Doppelſymphonie fuͤr zwei Orcheſter in 3 Saͤtzen. Kom

ponirt von Louis Spohr .

Erſter Satz : Kinderwelt ; zweiter Satz : Zeit
der Leidenſchaften ; dritter Satz : End —
licher Sieg des Goͤttlichen .

Zweite Abtheilung .
10 Szene von Gluck ( aus des Oper Iphige

nie auf Tauris ) vorgetragen v. Mad . Fiſcher .
D Oktett fuͤr Violine , Viola , Violoncell , Kla⸗

rinette , Fagott , 2 Hoͤrner und Contrebaß ,
komponirt von Joſeh Strauß , ausgefuͤhrt
durch die Hofmuſiker Herren Will , Pfeiffer ,
Eichhorn , Schwarz , Lang , Dorn , Schunke
( Sohn ) und Nutzer .

3 ) Arie aus dem Oratorium : Paulus von Men —
delſohn , vorgetragen von Hrn . Oberhofer .
Sertett aus Mozart ' s : Coſi fan tutti , vor
getragen von Mad . Fiſcher , Dem . Adami ,
Mad . Strauß und den Herren Sontheim
Uetz und Krug .

Dritte Abtheilung .
und Schwertweihe aus

4

Schwur Mayer
beer ' s Hugenotten vorgetragen von Dem

Herren Oberhofer , Mayerhofer ,
Rieger , Uetz, Krug , Hofmann und dem gan
zen Chorperſonale .

Anfang ſechs Uhr .

Adami ,

Ende nach acht Uhr .

Vorfälle ,

— Der Themſet mel in London ( Durchgang unterhal
n dem ſeit dem Jahre 1824, mitl

eit 19 Jahren gebaut worden , iſt nun endlich 1
und wurde am 25. Maͤrz geoͤffnet.
Unternehmer und Beamte hindurch geg en waren , wurde
der Eingang dem Publikum geſtattet , gleich nach den
Eroͤffnungsfeierlichkeiten wurde fuͤr den Durchgang 1 Pennr
( 8 Kreuzer ) von der Perſon erhoben Sonntag Abend
belief ſich die Zahl der B mſchon uͤber 40,000 .

— Die Englaͤnder haben je der chineſiſchen Han
delsſtadt Canton ein Theater errichtet , und machen viel
Gluͤck damit . Das Haus iſt jeden Abend geſteckt voll und

n die Chineſen jetzt lieber in ' s Theater c
goden , obgleich ſie in dieſen nichts zu zahlen

— Der Papſt hat das alte Schutzrecht
in Kirchen und Kloͤſtern fanden , fuͤr
ſtoͤrung an Reliquien und Heiligen
Kirchen entweihen , einen Geiſtliche mAmtstracht belei
digen , des Mordes , der Majeſtaͤtsbeieidigung , des Straß
raubes und der Falſchmuͤnzerei uͤberfuͤhrt werden , wieder
aufgehoben .

— Nach einer M aus Detmold de durch
eine landesherrliche Verordnung vom 21. N d. J . den
dortigen Unterthanen ein anſehnlicher Steuernachlaß ver
kuͤndet, indem fuͤr die Jahre 1843 und 1844 nur fuͤr die
erſten ſechs Monate des Jahres die Grundſteuer erhoben
werden ſoll . — Durch dieſelbe Verordnung ſollen auch in
Zukunft die Ritterſchaften und die uͤbrigen bisher von

es Themſefli

gel

n verurſachen , die

theifeilung d
3



Steuer⸗Zahlung ausgenommenen Grundeigenthuͤmer des
Fuͤrſtenthums zur gleichmaͤßigen Tragung der Staatslaſten
herbeigezogen werden

— In New⸗Hork befindet ſich ein Telegraph , um die
Kommunikation zwiſchen dem Gaſt und dem Buffet herzu —

ſtellen . Die Handhabung des Telegraphen iſt ſehr leicht
und genau . Mittelſt dieſer Erfindung kann der Bewoh⸗
ner jedes Zimmers in einem Hötel, wo dieſelbe angebracht
iſt , augenblicklich den Wirth oder Kellner von ſeinen Be—
duͤrfniſſen unterrichten . Der Erfinder heißt Samuel Frew .

Jur Unterhaltung und Belehrung .

Der Engländer im Eilwagen .
Die Anekdoten von reiſenden Englaͤndern ſind

bereits zahllos , aber ſie mehren ſich noch fort —

waͤhrend , denn die Inſulaner ſind in Seltſam —
keiten unerſchoͤpflich . Vor einiger Zeit reiste ein
noch junger , aber ernſter Mann im Eilwagen
von Frankfurt nach Stuttgart . Ihm gegenuͤber
ſaß ein Englaͤnder mit ſeiner Frau , der , ſobald
es dunkel wurde , mit der groͤßten Ruhe ein Feu —
erzeug in die Hand nahm , Feuer anmachte und
ein Licht anzuͤndete . —„ Herr, “ ſagte der deutſche
Reiſegefaͤhrte des Englaͤnders , „ Sie werden ein

Ungluͤck anrichten , den Wagen in Brand ſtecken . “
„ Oh no ! “ antwortete der Englaͤnder , indem er

ſich in ſeine Ecke legte , aber das brennende Wachs —

licht in der Hand behielt Die Engländerin
ſchlief bereit der ſtellte ſich , als ſchlafe ſie ;
ihr Herr Gemahl ſchloß ebenfalls bald die Au —

gen, und an ſeinem ziemlich lauten Athmen war

zu erkennen , daß er ſchlafe . Die brennende Kerze
dagegen ließ er nicht los ; die Finger hielten

dieſelbe inſtinktmaͤßig feſt . Der Deutſche machte

ſtill das Fenſter auf und durch die eindringende
Luft erloſch das Licht . Gleich darauf erwachte

der Englaͤnder , der nichts Eiligeres zu thun hatte ,
als ſein Feuerzeug zur Hand zu nehmen , Feuer

anzumachen und ſeine Kerze wieder anzuzuͤnden .
— „ Koͤnnen ſie nicht ohne Nachtlicht ſchlafen ? “

fragte der Deutſche . — „ Oh no ! “ entgegnete

der Englaͤnder , der ſich wieder in die Wagenecke
legte und ſehr bald von Neuem eingeſchlafen
war . Nach wenigen Minuten blies der deutſche

Reiſende das Licht aus . Der Englaͤnder erwachte

von Neuem und griff nach dem Feuerzeuge , zum
Gluͤck war man aber eben an einer Station an —

gekommen und der Conducteur erſchien am Wa —

genſchlag . Hier entſtand eine Discuſſion uͤber

die eigenmaͤchtige Beleuchtung des Poſtwagens ;
der Conducteur gab dem Englaͤnder Unrecht und

verbot ihm , wieder Licht anzuzuͤnden . Da erklaͤrte

derſelbe , er wuͤrde lieber den Wagen verlaſſen ,
als dem Verbote gehorchen . Und wirklich , er

ließ ſein Gepaͤck abpacken und nahm den Arm

ſeiner Frau . — „ Sie werden hier in dem Staͤdt⸗
chen ein ſchlechtes Nachtquartier finden, “ ſagte
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man ihm ; » „ nehmen Sie lieber Ihren Platz wie —

der ein und entſagen Sie Ihrem Lichte . / — „ Ob

no ! “ antwortete der Englaͤnder ſeinem Reiſege —
faͤhrten , indem er ſich von dem Wagen entfernte :
„ Sie mit meiner Lady nicht im Finſtern

ſeyn duͤrfen . “

Ueber allgemeine Wäſſerungs⸗
Einrichtungen .

( Fortſetzung von Seite 112. )

Das Verhaͤltniß der Theilnahme an dem all⸗

gemeinen Aufwande richtet ſich ſodann nach je —
nem des Waſſerbedarfes dem cubiſchen Inhalte

nach , zu dem Bedarf der Unternehmer fuͤr an —

dern Zwecken , wobei hauptſaͤchlich der Umſtand

in Erwaͤgung gezogen werden muß , in wie weit

das Waſſer den Werkbeſitzern in der Art ent —

zogen wird , daß es ihnen gar nicht mehr zufließt .
Als Aufwand der ſich fuͤr die Vertheilung nach

dieſem Umlagsfuß eignet , ſind die Koſten fuͤr das

Meſſen der im Fluſſe vorhandenen Waſſermenge
zu betrachten , von welchem her die Wieſen mit

Waſſer verſorgt werden ſollen ; jene fuͤr die Auf —
nahme und Nivellirung aller im Ueberſchwem —

mungs⸗Gebiet befindlichen Laͤndereien , die ver —

beſſert werden koͤnnen, ferner der Entſchaͤdigungs —
betrag fuͤr die Werkbeſitzer an einem Fluſſe , fuͤr
die Anlage der Haupt⸗Canaͤle und Bauten , ohne
welche das Waſſer einer Gemarkung nicht zuge —
fuͤhrt werden kann Zuletzt die Adminiſtrations

koſten , ſoweit ſie ſich auf dieſe Gegenſtaͤnde be—

ziehen . — Der Aufwand fuͤr die innere Waͤſ—

ſerungs - Einrichtung einer Gemarkung muͤßte ihr

zubeſtreiten ſelbſt uͤberlaſſen bleiben , jedoch muͤſ—

ſen die Arbeiter der Leitung der techniſchen Be —

hoͤrde unterworfen ſein . Alle Willkuͤhr in der

Zufuhr des Bewaͤſſerungswaſſers , wie dem Ge —

brauche deſſelben muͤßte aufhoͤren .

Da die Binnenfluͤſſe in die Rhein - Niederungen

fließen , ſo koͤnnen ſie mittelſt Schließen aufge

halten , und durch Canaͤle durch die Niederungen

laͤngs dem Laufe des Rheins abwaͤrts geleitet
werden , um daſelbſt als maͤchtiges Befruchtungs —
mittel bei einem Gelaͤnde zu dienen , welches ge⸗
woͤhnlich ſonſt keinen Waſſerzufluß zu erwarten

hat , als durch die Quellen vom Hochgeſtade her

Es kann dieſes mit dem unzweifelhaft beſten

Erfolg , da um ſo mehr , in Vollzug kommen, wo
ſchon Entſumpfungen , wie z. B. von 15

an bis Rusheim Statt gehabt haben ,

konnte das Waſſer von der Alp uͤber die Knie

linger , Welſchneureuther , Eggenſteiner Gemar

kung , bei Leopoldshafen unter der Erdzunge durch

einen Canal uͤber die Linkenheimer Gemarkung

jene von Hochſtetten , Liedolsheim bis nach Rus —

heim geleitet , als Bewaͤſſerungsmittel uͤberall

benutzt , und dann bei Rusheim in den Rhein

wieder abgefuͤhrt werden . Expropriationen gegen
Muͤhlenbeſitzer kommen hiebei aber Yt vor .

en
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Einleuchtend iſt , daß bei dem Gedanken an

eine ſolche Unternehmung und dem Entſtehen der

Abſicht ſie in das Leben zu rufen , eine Menge

von Fragen ſich von ſelbſt aufwerfen , deren rich⸗

tige Beantwortung von weſentlichem Einfluß auf

die Hauptſache iſt .

Kann ſie auch geſchehen , wo ein Fluß die Ei —

genſchaft eines Staats⸗Eigenthums hat ? — Iſt
ſchon uͤberall im Lande entſchieden , welcher Fluß
Staatsfluß iſt ? Kann das Expropriations⸗
Verfahren von einer ſolchen Geſammtheit gegen

die Muͤhlen - Eigenthuͤmer beantragt werden ? —

oder ſchon von einem Theil derſelben ? — Koͤn⸗

nen die Eigenthuͤmer von WieſenLaͤndereien ei —

ner Gemarkung gegen andere derſelben , oder

auch gegen jene in einer andern Gemarkung mit

Erfolg begehren , ſich an ſie , zu dieſem Zweck

anſchließen zu muͤſſen ? Welcher Einfluß iſt

der Staatsregierung zu dieſem Ende eingeraͤumt ?
—Wie ſind die allenfallſigen Streitigkeiten uͤber

die Frage zu entſcheiden , ob ein Anſpruch zu

Gunſten eines Wieſeneigenthuͤmers auf eine Waͤſ—

ſerungs - Gerechtigkeit beſtehe ? — Da , wenn

das gewoͤhnliche Verfahren eintritt , oft jahre —

lang daruͤber hin fließen , bis ſie ihre Erledi —

gung gefunden haben .

Nur in Bezug auf einige der wichtigſten Fra

gen geſtattet der Raum hier einige Bemerkungen

und auch dieſe koͤnnen nur kurz gefaßt werden .

Fluͤſſe , welche durch ihre natuͤrliche , nicht aber

durch kuͤnſtliche Anlage floß - und ſchiffbar ſind ,

gehoͤren dem Staat ; alle andern ſind landrecht —

lich dem Verkehr heimgegeben , doch iſt hierlands

das Beſondere , daß Fiſcherei und die Befugniß

an einem ſolchen Fluſſe Conceſſionen zur An

lage von Muͤhlen zu ertheilen , ein Regal iſt .

Es bedurfte daher einer Erklaͤrung der hoͤchſten

Landesſtelle , welche Fluͤſſe Staatsflüſſe ſind , und

in Bezug auf die Regalien , der Anfrage , ob

bei einer Unternehmung dieſer Art von Seiten

der Finanz - Behoͤrde keine Hinderniſſe entgegen

geſtellt werden ?

Sollte an einem Staatsfluß eine derartige

Werkanlage Statt finden , ſo muͤßte derſelbe in

ſeinem Zuſtande der Floß - und Schiffbarkeit er⸗

halten werden

Der Staat und die Gemeinden koͤnnen zu oͤf—

fentlichen Zwecken Abtretungen begehren , nicht

nur von Ländereien , ſondern auch von Gegen —

ſtaͤnden , die dem Geſetz nach ihnen gleich gehal —

ten werden . In dem geſetzlichen Sinne ſind

Binnenfluͤſſe , die nicht Staatsfluͤſſe ſind , ebenſo

gut privatrechtlicher Natur , wie die Quellen .

Bedenken in Bezug auf das Object der Expro⸗
priation zeigen ſich daher in dieſer Beziehung

von keiner Seite her . Die wichtigſten maaßge —

benden Beſtimmungen finden ſich uͤbrigens in

Druck und Verlag unter Verantwortlichkeit des Artiſtiſchen Inſtituts F. Gutſch K Rupp in Karlsruhe8

dem L . ⸗R. ⸗S . 641 —45 und der Muͤhlen⸗Ord⸗

nung §. 1 —3 . 11 —12 .

Von groͤßerer Schwierigkeit ſcheint die Be —

antwortung der andern Frage zu ſein , wer kann

von den Betheiligten den deßfallſigen Antrag

ſtellen ? Dieſes Recht einem einzelnen Wieſen —

Eigenthuͤmer gegenuͤber von vielen Muͤhlenbe —

ſitzern zuzugeſtehen , abgeſehen davon , daß er der

uͤbermaͤßigen Koſten wegen , die ihm hiedurch

veranlaßt wuͤrden , gar kein Intereſſe haben koͤnnte

den Antrag zu ſtellen , waͤre eine gewagte Mei

nung . Das ſich kund gebende oͤffentliche Inte

reſſe iſt hier leitend . Wo ſonach erwieſenermaa

ßen durch die Unternehmung der Waͤſſerungs

Einrichtung der Allgemeinheit mehr Nutzen zu

geht , als durch das Fortbeſtehen der Muͤhlenan

lagen in ihrer bisherigen Art , da tritt auch der

Fall ein , daß das Expropriations - Geſetz ſeine

Anwendung finde .

Vorausgeſetzt aber , die dritte Frage betreffend ,

es haͤtte ſich eine Gemeinde entſchloſſen , dieſes

Verfahren zu beantragen , die Erreichung ihres

Endzweckes hinge aber davon ab , daß , weil der

Anſpruch auf Entſchaͤdigung der Muͤhlen⸗Eigen

thümer im Verhaͤltniß zu dem Umfang ihres Nutz

ens zu betraͤchtlich ſich zeigte , ſie an die andern ,

gegen welche ſie erweiſen koͤnnen , es gehe ihnen

in gleichem Maaß ein Nutzen zu, verlangen koͤn⸗

nen , ſich an ſie anſchließen zu muͤſſen , koͤnnen

ſie dieſe begehren ? Die Gemeinde - Ordnung gibt

hieruͤber kein Maaß und Ziel ; ſie konnte es wohl

auch nicht , weil alle ihre Beſtimmungen nur die

Verhaͤltniſſe beruͤhren , welche ſich innerhalb ih⸗

rer Gemarkung ergeben , hier aber ragen ſie uͤber

dieſe Linie hinaus . Jedoch iſt dieſe Beſtimmung

des Organiſations - Edikts 1809 Lit . D. S§. 8

und 17 , 23 Dezb . maaßgebend , und erſt neuer⸗

lich von dem hohen Miniſterium des Innern in

einer aͤhnlichen Sache angewendet worden
( Schluß folgt . )

Verſchiedenes .
Ein Weib hatte ſich an den ſiebenten Mann verheirathet

und kam in Verdacht , ſie moͤchte wohl , weil ihr ſo viel

Maͤnner geſtorben , ihnen boͤſeSuͤppchen zu ko chen verſte

hen. Deßhalb zu Ger geford wußte ſie ſich genuͤ⸗
gend zu rechtfertiger if die Frage des Richters aber :

welchen von ihren Maͤnnern ſie am liebſten gehabt , ant

wortete ſie : „Allzeit hatt ' ich den lebendigen lieber als

den todten !
—Es fraate ein Moͤncheine Baͤuerin

huͤbſch die zehn Gebote halte ? — ſie antwortete : „Nein ! “

—und als ſich der Moͤnch darob verwunderte , belehrte

ihn die Dirne alſo : „ Adam hat im Stande der Unſchuld

nicht ein Gebot Gottes koͤnnen, wie ſollt ich ſuͤndig

Kind mir einbilden , daß ich deren zehn zu halten vermoͤchte!⸗
— Es zogen etliche Faͤhnlein Heſſen durch ein Dorf ;

da fragte einer der Soldaten hinauf zu einem alten Weibe ,

das vom Feaſter ausſchaute ; „Alte Hexe , was macht denn

der Teufet ! “ — „ Was wird er machen ? “ ſprach darauf

die Alte , „ Schubkarren macht er, ſolche ruchloſe Burſche

wie euch in die Hoͤlle zu fuͤhren !

b ſie denn auch
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